
PINNA / CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 

15. Januar 1986 * 

In der Rechtssache 41/84 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von der Cour de 
cassation der Französischen Republik in dem vor diesem Gericht anhängigen 
Rechtsstreit 

Pietro Pinna 

gegen 

Caisse d'allocations familiales de la Savoie 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 73 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. L 149, S. 1), 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten 
U. Everling, K. Bahlmann und R. Joliét, der Richter G. Bosco, T. Koopmans, 
O. Due, Y. Galmot und T. F. O'Higgins, 

Generalanwalt: G. F. Mancini 

Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat 

Beteiligte, die Erklärungen abgegeben haben: 

— Pietro Pinna, Kläger des Ausgangsverfahrens, vertreten durch Rechtsanwalt 
A. Lyon-Caen, zugelassen beim französischen Conseil d'État und bei der fran
zösischen Cour de cassation, 

* Verfahrcnssprache: Französisch. 
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— die Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Beklagte des Ausgangsverfah
rens, vertreten durch Rechtsanwalt J. P. Desache, Paris, 

— die Regierung der Französischen Republik, vertreten durch den Sekretär für 
auswärtige Angelegenheiten im Ministerium für auswärtige Beziehungen Ph. 
Pouzoulet, 

— die Regierung der Republik Griechenland, vertreten durch den Bevollmächtig
ten E. Tsekouras vom Juristischen Dienst der Ständigen Vertretung Griechen
lands bei den Europäischen Gemeinschaften in Brüssel, 

— die Regierung der Italienischen Republik, vertreten durch den Abteilungsleiter 
beim Staatsrat und Leiter des Servizio del contenzioso diplomatico, dei Trattati 
e degli Affari legislativi A. Squillante im Beistand von avvocato dello Stato 
P. Ferri, 

—· die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren 
Rechtsberater J. Griesmar als Bevollmächtigten im Beistand von Rechtsanwalt 
F. Herbert, Brüssel, 

•— der Rat der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch den Berater im 
Juristischen Dienst J. Carberry als Bevollmächtigten, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 21. Mai 
1985, 

folgendes 

URTEIL 

(„Tatbestand" nicht wiedergegeben) 

Entscheidungsgründe 

1 Die französische Cour de cassation hat mit Beschluß vom 11. Januar 1984, beim 
Gerichtshof eingegangen am 15. Februar 1984, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag 
zwei Fragen nach der Auslegung mehrerer Bestimmungen der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozia
len Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemein
schaft zu- und abwandern (ABl. L 149, S. 2), zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
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2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit um die Weigerung der Beklagten 
des Ausgangsverfahrens (im folgenden: Beklagte), dem Kläger des Ausgangsver
fahrens (im folgenden: Kläger) Familienleistungen für bestimmte Zeiträume in den 
Jahren 1977 und 1978 zu gewähren. 

3 Der Kläger ist italienischer Staatsangehöriger; er wohnt mit seiner Ehefrau und 
ihren beiden gemeinsamen Kindern, einem Sohn und einer Tochter, in Frankreich. 
Im Jahre 1977 hielten sich die Kinder mit ihrer Mutter längere Zeit in Italien auf. 
Die Beklagte lehnte es ab, dem Kläger die ihm für den Sohn vom 1. Oktober 1977 
bis zum 31. Dezember 1977 und für die Tochter vom 1. Oktober 1977 bis zum 
31. März 1978 zustehenden Leistungen zu gewähren; sie begründete ihre Ent
scheidung damit, daß diese Leistungen vom Istituto nazionale della previdenza so
ciale in Aquila, dem damaligen Aufenthaltsort der Kinder in Italien, zu zahlen 
seien. 

4 Aus dem Vorlagebeschluß der Cour de cassation geht hervor, daß nach Artikel 
L 511 des Code de la sécurité sociale jeder in Frankreich wohnende Franzose oder 
Ausländer, der als Familienvorstand oder anderweit einem oder mehreren in 
Frankreich wohnenden Kindern Unterhalt gewährt, für diese Kinder einen An
spruch auf die in Artikel L 510 aufgeführten Familienleistungen hat. Nach Artikel 
6 des Dekrets Nr. 46-2880 vom 10. September 1946 in der Fassung des Dekrets 
Nr. 65-524 vom 29. Juni 1965 und nach Artikel 2 des Dekrets vom 10. Dezember 
1946 in der Fassung des Dekrets vom 17. März 1978 gilt ein Kind, das sich unter 
Beibehaltung seiner familiären Bindungen im europäischen Gebiet Frankreichs, wo 
es bis dahin ständig gelebt hat, während eines Gesamtzeitraums von nicht mehr als 
drei Monaten pro Kalenderjahr einmal oder mehrmals vorübergehend außerhalb 
dieses Gebiets aufhält, als in Frankreich wohnhaft. Die angefochtene Entscheidung 
der Beklagten wird offensichtlich auf Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 gestützt. Dieser bestimmt: 

„Ein Arbeitnehmer, für den die französischen Rechtsvorschriften gelten, hat für 
seine Familienangehörigen, die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als Frank
reich wohnen, Anspruch auf Familienbeihilfen nach den Rechtsvorschriften des 
Staates, in dessen Gebiet diese Familienangehörigen wohnen; der Arbeitnehmer 
muß die Beschäftigungsbedingungen erfüllen, an die der Leistungsanspruch nach 
den französischen Rechtsvorschriften geknüpft ist." 
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5 Die Cour de cassation, die aufgrund der vom Kläger eingelegten Kassations
beschwerde mit dem Rechtsstreit befaßt wurde, hat den Gerichtshof um eine 
Entscheidung über 

1) die Rechtmäßigkeit und weitere Geltung des Artikels 73 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971, 

2) die Bedeutung des in dieser Bestimmung enthaltenen Begriffs „wohnen“ 

ersucht. 

6 Artikel 73 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 lautet: 

„Ein Arbeitnehmer, der den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als 
Frankreich unterliegt, hat für seine Familienangehörigen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat wohnen, Anspruch auf Familienleistungen nach den Rechtsvorschrif
ten des ersten Staates, als ob die Familienangehörigen in diesem Staat wohnten.“ 

7 Der bereits zitierte Artikel 73 Absatz 2 enthält jedoch eine abweichende Bestim
mung für Arbeitnehmer, für die die französischen Rechtsvorschriften gelten und 
deren Familie in einem anderen Mitgliedstaat als Frankreich wohnt. 

8 Artikel 98 (nunmehr Artikel 99) der Verordnung Nr. 1408/71 bestimmt: 

„Der Rat prüft vor dem 1. Januar 1973 auf Vorschlag der Kommission erneut den 
gesamten Fragenkreis der Zahlung von Familienleistungen an die nicht in den 
zuständigen Staaten wohnenden Familienangehörigen, um zu einer einheitlichen 
Lösung für alle Mitgliedstaaten zu gelangen.“ 

9 Nach den Akten übermittelte die Kommission dem Rat wegen des Beitritts der 
neuen Mitgliedstaaten mit einer gewissen Verspätung am 10. April 1975 den Ent
wurf einer Verordnung (ABl. C 96, S. 4), in dem sie die Verallgemeinerung der 
Gewährung der Familienleistungen des Beschäftigungslandes unabhängig vom 
Wohnort der Familienangehörigen anregte. Diese Lösung fand die Zustimmung 
des Europäischen Parlaments (Stellungnahme vom 14.10.1975, ABl. C 257) und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses (Stellungnahme vom 24.9.1975, ABl. 
C 286). Die Frage wurde vom Rat in seinen Sitzungen vom 18. Dezember 1975 
und vom 9. Dezember 1976 erörtert, jedoch nicht entschieden. 
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10 Der Kläger trägt zur Gültigkeit des Artikels 73 Absatz 2 vor, diese Bestimmung 
führe zur Zahlung weniger hoher Beihilfen und bewirke, daß die in Frankreich 
beschäftigten Arbeitnehmer aus den Ländern der Gemeinschaft anders behandelt 
würden als die, die in einem der neun anderen Länder der Gemeinschaft arbeite
ten. Diese Diskriminierung sei weder unter politischen, noch unter wirtschaftli
chen, noch unter rechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt. Der Gerichtshof habe 
für den Bereich der Altersrenten entschieden, daß Artikel 51 es dem Rat gestatte, 
den Wanderarbeitnehmern Ansprüche zu gewähren, ihn jedoch nicht ermächtige' 
diesen Arbeitnehmern Ansprüche, die ihnen aufgrund nationaler Rechtsvorschrif
ten zustünden, zu entziehen. Was für die Altersrenten gelte, treffe auch für die 
Familienleistungen zu. Durch die gleichzeitige Anwendung des Rechts des Be
schäftigungslandes (Begründung der Ansprüche) und des Rechts des Aufenthalts
landes der Familie (Art und Höhe der Leistungen) solle nur der soziale Schutz 
verringert werden. Folglich widerspreche Artikel 73 Absatz 2 dem Artikel 51 
EWG-Vertrag. Artikel 51 enthalte den Grundsatz der Ausführbarkeit der Leistun
gen. Der Empfänger einer Geldleistung könne somit unabhängig davon, an wel
chem Ort er seinen Wohnsitz und den seiner Familie begründe, unter Berufung 
auf Artikel 51 verlangen, daß die geschuldeten Leistungen ihm am Ort seiner Wahl 
ausgezahlt würden. Die teilweise „Nichtausführbarkeit" bestimmter Sozialleistun
gen, die in Artikel 73 Absatz 2 vorgesehen sei, verstoße gegen den in Artikel 51 
verankerten allgemeinen Grundsatz. Artikel 73 Absatz 2 verletze Artikel 51 EWG-
Vertrag dadurch, daß er die „Ausführbarkeit“ der französischen Familienleistun
gen verbiete. 

1 1 Die Beklagte führt aus, Artikel 73 Absatz 2 stehe im Einklang mit den Artikeln 48 
und 51 EWG-Vertrag. Nach Artikel 51 müßten die Leistungen dem Wanderarbeit
nehmer immer gezahlt werden. Die Anwendung des Artikels 73 Absatz 2 stelle 
sicher, daß der Wanderarbeitnehmer unabhängig vom Wohnort seiner Familie im
mer die Familienbeihilfen erhalte. Der zur Zahlung verpflichtete Träger und die 
auf die Beihilfen anwendbaren Rechtsvorschriften seien zwar andere als für die 
Arbeitnehmer, die unter den Anwendungsbereich von Artikel 73 Absatz 1 fielen, 
der Anspruch des Arbeitnehmers auf die Familienbeihilfen werde jedoch gewahrt! 
Artikel 73 Absatz 2 sei auch unter dem Gesichtspunkt des Artikels 7 EWG-Vertrag 
gültig, denn er führe keineswegs zu diskriminierenden Unterscheidungen zwischen 
den Wanderarbeitnehmern. Unbestreitbar könnten sich die dem Wanderarbeitneh
mer zustehenden Leistungen in bestimmten Fällen je nach der Wahl des Landes 
des Wohnorts seiner Familie verringern; diese Verringerung ergebe sich jedoch aus 
den namentlich im Hinblick auf die Höhe der Leistungen unterschiedlichen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. Unter diesen Umständen bewirke Artikel 
73 Absatz 2 selbst offenkundig keine Diskriminierung. Er sei demnach mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar. 
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12 Die französische Regierung vertritt die Auffassung, daß Artikel 73 Absatz 2 gültig 
sei. Die Ungleichbehandlungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben könnten, 
stellten keine gegen Artikel 7, 48 und 51 EWG-Vertrag verstoßende Diskriminie
rung dar. Der Grund für die Ungleichbehandlung, die die nichtfranzösischen Ar
beitnehmer, die den französischen Rechtsvorschriften unterlägen, benachteilige, 
liege nämlich in den Unterschieden zwischen den in den verschiedenen Mitglied
staaten geltenden Systemen der Familienbeihilfen. Derartige Ungleichbehandlun
gen könnten nur durch eine Harmonisierung der nationalen Systeme der sozialen 
Sicherheit beseitigt werden; diese sei aber nicht Gegenstand der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71, die nur eine Koordinierung dieser Systeme bezwecke, um 
im Bereich der sozialen Sicherheit die Hindernisse für die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer zu beseitigen. 

13 Die griechische Regierung führt aus, die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 be
zwecke, allen aus den Mitgliedstaaten stammenden Arbeitnehmern, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwanderten, Gleichbehandlung nach dem jeweiligen 
nationalen Recht sowie den Rechtsvorteil der Leistungen der sozialen Sicherheit 
zu gewährleisten. Das Problem der Gewährung von Familienleistungen an Arbeit
nehmer, auf die die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als desjenigen 
anwendbar seien, in dem ihre Familienangehörigen wohnten, müsse deshalb in al
len Mitgliedstaaten einheitlich gelöst werden. Der Rat habe diese Notwendigkeit 
beim Erlaß des Artikels 98 erkannt. Die Verwirklichung der einheitlichen Lösung 
im Sinne von Artikel 98 bestehe darin, auf den Beschäftigungsort des Arbeitneh
mers abzustellen. Dies würde zum einen dem Geist der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71, die die Verwirklichung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer inner
halb der Gemeinschaft bezwecke, und zum anderen dem Grundsatz der Gleichbe
handlung ausländischer und inländischer Arbeitnehmer im Bereich der sozialen Si
cherheit entsprechen. Die Regelung des Artikels 73 Absatz 2 sei nicht gerechtfer
tigt, denn sie führe für den Fall, daß die Familienangehörigen des Arbeitnehmers 
in einem anderen Mitgliedstaat wohnten als der Arbeitnehmer selbst, bei der Zah
lung der Familienleistungen nicht zur Gleichbehandlung von Wanderarbeitneh
mern und inländischen Arbeitnehmern. Dem Wanderarbeitnehmer müsse ein An
spruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit nach den Rechtsvorschriften zuste
hen, denen er unterliege und nach denen er Beiträge und Steuern zahle. 

1 4 Die italienische Regierung macht geltend, Artikel 73 Absatz 2 führe zu einer Un
gleichbehandlung von Arbeitnehmern, die in demselben Land beschäftigt seien, 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts
hofes verstießen Bestimmungen, nach denen ein Umzug eines Arbeitnehmers von 
einem Mitgliedstaat in einen anderen zu einer Minderung der erworbenen Sozial-
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Versicherungsansprüche führe, gegen die im EWG-Vertrag verankerte Garantie der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Die Anwendung der Rechtsvorschriften des 
Wohnortstaats bei der Berechnung der Familienbeihilfen bezwecke, den vom Ar
beitnehmer nach französischem Recht erworbenen Anspruch in seiner Substanz zu 
mindern. 

15 Nach Auffassung der Kommission ist Artikel 73 Absatz 2 mit Artikel 51 EWG-
Vertrag vereinbar. Zwar könne diese Vorschrift in bestimmten Fällen dazu führen, 
daß der Arbeitnehmer, dessen Kinder in einem anderen Mitgliedstaaten wohnten, 
Anspruch auf geringere Familienbeihilfen als auf die habe, auf die er Anspruch 
hätte, wenn seine Familienangehörigen in Frankreich wohnten oder wenn die fran
zösischen Familienbeihilfen auch für die in einem anderen Mitgliedstaaten woh
nenden Familienangehörigen gewährt würden. Artikel 73 Absatz 2 bewirke jedoch 
keine vertragswidrige Diskriminierung. Die festgestellten Ungleichheiten ergäben 
sich im wesentlichen aus der Natur der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 als In
strument zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 51 EWG-Vertrag durch eine 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit mit dem Ziel, die Hindernisse 
für die Freizügigkeit zu beseitigen. 

16 Der Rat vertritt die Ansicht, daß die Gültigkeit des Artikels 73 Absatz 2 in den 
vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen aus zwei Gründen bezweifelt werde: 
erstens, weil es sich um eine Ausnahmebestimmung handele, die von Anfang an bis 
zum 1. Januar 1973 befristet gewesen sei, und zweitens, weil die den französischen 
Rechtsvorschriften unterliegenden nichtfranzösischen Arbeitnehmer angeblich 
zweifach diskriminiert würden, gegenüber französischen Arbeitnehmern einerseits 
und gegenüber Arbeitnehmern, für die die Rechtsvorschriften eines anderen Mit
gliedstaats als Frankreich gälten, andererseits. Eine solche zweifache Diskriminie
rung liege jedoch nicht vor. Die französischen und die ausländischen Arbeitnehmer 
bezögen beide im französischen Hoheitsgebiet dieselben Beihilfen; die französi
schen Arbeitnehmer verlören ihre Beihilfen nach drei Monaten, wenn ihre Kinder 
nicht mehr in Frankreich wohnten, während die Wanderarbeitnehmer Beihilfen 
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 für ihre Kinder erhielten, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als Frankreich wohnten. Im übrigen sei es nicht möglich, 
eine diskriminierende Ungleichbehandlung von Wanderarbeitnehmern in zwei oder 
mehreren verschiedenen Mitgliedstaaten festzustellen, da die nationalen Rechts
vorschriften über die soziale Sicherheit lediglich koordiniert seien. Die Mitglied
staaten hätten nämlich jeder im Bereich der sozialen Sicherheit die Befugnis behal
ten, die Natur der Leistungen und die Höhe der Zahlungen zu bestimmen, da der 
Rat nach Artikel 51 EWG-Vertrag nicht verpflichtet sei, für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft ein einheitliches Sozialversicherungssystem zu schaffen. 
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Zur ersten Frage 

17 Zur Beantwortung der Streitfrage ist zunächst an Artikel 40 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3 des Rates vom 25. September 1958 über die soziale Sicherheit der 
Wanderarbeitnehmer (ABl. 1958, S. 561) zu erinnern, wo es hieß: „Hat ein im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beschäftigter Arbeitnehmer oder ihm Gleichge
stellter Kinder, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnen oder 
erzogen werden, so hat er für diese Kinder Anspruch auf Familienbeihilfen nach 
den Rechtsvorschriften des ersten Staates, und zwar bis zur Höhe der Beihilfen, 
die nach den Rechtsvorschriften des zweiten Staates gewährt werden." 

18 Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 änderte die Bestimmungen, die die Kinder 
der Wanderarbeitnehmer betrafen, und erweiterte die Skala der Leistungen, auf 
die die Wanderarbeitnehmer Anspruch haben. Sie gewährte ihnen einen Anspruch 
auf die Familienleistungen, das heißt auf „alle Sach- oder Geldleistungen, die zum 
Ausgleich von Familienlasten ... bestimmt sind" [Artikel 1 Buchstabe u Ziffer i], 
während ihnen nach der Verordnung (EWG) Nr. 3 lediglich die Familienbeihilfen 
zustanden, das heißt „regelmäßige Geldleistungen, die ausschließlich nach Maß
gabe der Zahl und gegebenenfalls des Alters von Familienangehörigen gewährt 
werden" [Artikel 1 Buchstabe u Ziffer ii der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71]. 

19 Hinsichtlich der Wanderarbeitnehmer, die in einem Mitgliedstaat beschäftigt sind 
und deren Familie in einem anderen Mitgliedstaat wohnt, traf die Verordnung eine 
Unterscheidung zwischen den in Frankreich und den in anderen Mitgliedstaaten 
beschäftigten Arbeitnehmern. Nach Artikel 73 Absatz 1 hat ein Arbeitnehmer, der 
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als Frankreich unterliegt, für 
seine Familienangehörigen, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, Anspruch 
auf Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des ersten Staates, als ob die 
Familienangehörigen in diesem Staat wohnten. Nach Artikel 73 Absatz 2 hat ein 
Arbeitnehmer, für den die französischen Rechtsvorschriften gelten, für seine Fami
lienangehörigen, die im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als Frankreich woh
nen, Anspruch auf Familienbeihilfen nach den Rechtsvorschriften des Staates, in 
dessen Gebiet seine Familienangehörigen wohnen. 

20 Im Hinblick auf die unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer, auf die Artikel 
73 Absatz 1 anwendbar ist, und derjenigen, für die Artikel 73 Absatz 2 gilt, ist 
darauf hinzuweisen, daß Artikel 51 EWG-Vertrag eine Koordinierung, nicht aber 
eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vorsieht. Artikel 
51 läßt also Unterschiede zwischen den Systemen der sozialen Sicherheit der Mit-
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gliedstaaten und folglich auch bezüglich der Ansprüche der dort Beschäftigten be
stehen. Die materiellen und verfahrensmäßigen Unterschiede zwischen den Syste
men der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten und damit den Ansprüchen der 
dort Beschäftigten werden somit durch Artikel 51 EWG-Vertrag nicht berührt. 

21 Die Verwirklichung des mit den Artikeln 48 bis 51 EWG-Vertrag angestrebten 
Ziels der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft wird freilich 
erleichtert, wenn die Arbeitsbedingungen, wozu auch die Bestimmungen über die 
soziale Sicherheit gehören, in den verschiedenen Mitgliedstaaten soweit wie mög
lich übereinstimmen. Diesem Ziel wird entgegengearbeitet, seine Erreichung er
schwert, wenn das Gemeinschaftsrecht vermeidbare Unterschiede zwischen den je
weiligen Bestimmungen der sozialen Sicherheit schafft. Daraus folgt, daß das auf
grund des Artikels 51 EWG-Vertrag erlassene Sozialrecht der Gemeinschaft keine 
Unterschiede einführen darf, die zu denen hinzutreten, die sich bereits aus der 
mangelnden Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften ergeben. 

22 Artikel 73 der Verordnung (EWG) Nr . 1408/71 schafft für die Wanderarbei tneh
mer zwei unterschiedliche Systeme, je nachdem, ob diese Arbeitnehmer den fran
zösischen oder den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats unterliegen. 
Auf diese Weise fügt er den Unterschieden, die sich aus den nationalen Rechtsvor
schriften selbst ergeben, einen weiteren hinzu und erschwert damit die Verwirk
lichung der in den Artikeln 48 bis 51 EWG-Ver t rag genannten Ziele. 

23 Soweit es um die Gültigkeit des Artikels 73 Absatz 2 selbst geht, ist darauf hinzu
weisen, daß der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht nur offenkundige Diskriminie
rungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle verschleierten Formen 
der Diskriminierung verbietet, die mit Hilfe der Anwendung anderer Unterschei
dungsmerkmale tatsächlich zu demselben Ergebnis führen. 

24 Dies ist namentlich der Fall, wenn das Kriterium des Artikels 73 Absatz 2 dazu 
verwendet wird, die Rechtsvorschriften zu bestimmen, die auf die einem Wander
arbeitnehmer zustehenden Familienleistungen Anwendung finden. Obwohl die 
französischen Rechtsvorschriften den Anspruch eines in Frankreich beschäftigten 
französischen Arbeitnehmers auf Familienleistungen in der Regel nach demselben 
Kriterium bestimmen, hat dieses Kriterium für diese Kategorie von Arbeitnehmern 
keineswegs dieselbe Bedeutung, denn das Problem, daß die Familienangehörigen 
außerhalb Frankreichs wohnen, stellt sich im wesentlichen für die Wanderarbeit
nehmer. Deshalb ist dieses Kriterium nicht geeignet, die durch Artikel 48 EWG-
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Vertrag vorgeschriebene Gleichbehandlung zu gewährleisten, und darf somit im 
Rahmen der Koordinierung der nationalen Rechtsvorschriften, die in Artikel 51 
EWG-Vertrag vorgesehen ist, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der Gemeinschaft gemäß Artikel 48 zu fördern, nicht angewandt werden. 

25 Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ist somit insoweit un
gültig, als er ausschließt, daß den Arbeitnehmern, die den französischen Rechts
vorschriften unterliegen, für ihre im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnen
den Familienangehörigen französische Familienleistungen gewährt werden. 

26 Was die Folgen der Ungültigkeit des Artikels 73 Absatz 2 angeht, so ist daran zu 
erinnern, daß der Gerichtshof schon in seinem Urteil vom 27. Februar 1985 in der 
Rechtssache 112/83 (Société des produits de maïs SA/Administration des douanes 
et droits indirects, Sig. 1985, 732) entschieden hat, daß Artikel 174 Absatz 2 
EWG-Vertrag, soweit zwingende Erwägungen dies rechtfertigen, dem Gerichtshof 
einen Beurteilungsspielraum einräumt, damit dieser in jedem Einzelfall konkret 
diejenigen Wirkungen einer für nichtig erklärten Verordnung bezeichnen kann, 
die als fortgeltend zu betrachten sind. 

27 Angesichts der Tatsache, daß es dem Rat nicht gelungen ist, die von Artikel 98 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 geforderte einheitliche Lösung zu finden, ist 
ausnahmsweise zu berücksichtigen, daß Frankreich lange Zeit hindurch Praktiken 
aufrechterhalten hat, die dem Wort laut der Verordnung Nr . 1408/71 entsprachen, 
jedoch keine rechtliche Grundlage in den Artikeln 48 bis 51 EWG-Ver t rag hatten. 

28 Unter diesen Umständen ist festzustellen, daß zwingende Erwägungen der Rechts
sicherheit, die mit allen betroffenen öffentlichen wie privaten Interessen zusam
menhängen, es grundsätzlich ausschließen, den Bezug von Familienleistungen für 
Zeiträume vor der Verkündung des vorliegenden Urteils in Frage zu stellen. 

29 Macht der Gerichtshof — wie hier — von der Möglichkeit Gebrauch, die Wirkun
gen einer Feststellung der Ungültigkeit im Verfahren nach Artikel 177 EWG-Ver
trag für die Vergangenheit zu begrenzen, so hat er zu entscheiden, ob von dieser 
Begrenzung der zeitlichen Wirkung seines Urteils zugunsten der Partei, die die 
Klage vor dem nationalen Gericht erhoben hat, oder zugunsten anderer Personen, 
die vor der Feststellung der Ungültigkeit entsprechend gehandelt haben, eine Aus
nahme vorgesehen werden kann oder ob im Gegenteil eine nur in die Zukunft 
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wirkende Ungültigerklärung selbst für Personen, die rechtzeitig etwas zur Wah
rung ihrer Rechte getan haben, in angemessener Weise Abhilfe schafft. 

30 Im vorliegenden Fall ist dahin zu entscheiden, daß die festgestellte Ungültigkeit 
des Artikels 73 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1408/71 nicht zur Begründung von 
Forderungen herangezogen werden kann, die sich auf Leistungen für Zeiträume 
vor dem Erlaß des vorliegenden Urteils beziehen. Eine Ausnahme gilt für Arbeit
nehmer, die vor diesem Zeitpunkt eine Klage eingereicht oder eine gleichwertige 
Beschwerde erhoben haben. 

31 Unter diesen Umständen ist es nicht erforderlich, den zweiten Teil der ersten 
Frage bezüglich der Fortgeltung des Artikels 73 Absatz 2 der Verordnung 
Nr. 1408/71 sowie die zweite Frage nach der Bedeutung des Begriffs „wohnen" 
im Sinne dieser Bestimmung zu beantworten. 

Kosten 

32 Die Auslagen der Regierung der Republik Griechenland, der Italienischen Repu
blik und der Französischen Republik sowie des Rates und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben 
haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das 
Verfahren ein Zwischenstreit in dem vor dem innerstaatlichen Gericht anhängigen 
Verfahren. Die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

auf die ihm von der französischen Cour de cassation mit Beschluß vom 11. Januar 
1984 vorgelegten Fragen für Recht erkannt: 

1) Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ist insoweit ungültig, 
als er ausschließt, daß den Arbeitnehmern, die den französischen Rechtsvor
schriften unterliegen, für ihre im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnenden 
Familienangehörigen französische Familienleistungen gewährt werden. 
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2) Die festgestellte Ungültigkeit des Artikels 73 Absatz 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 kann nicht zur Begründung von Forderungen herangezogen wer
den, die sich auf Leistungen für Zeiträume vor dem Erlaß des vorliegenden Ur
teils beziehen. Eine Ausnahme gilt für Arbeitnehmer, die vor diesem Zeitpunkt 
eine Klage eingereicht oder eine gleichwertige Beschwerde erhoben haben. 

Mackenzie Stuart Everling Bahlraann Joliét 

Bosco Koopmans Due Galmot O'Higgins 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 15. Januar 1986. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident 

A. J. Mackenzie Stuart 
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